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Gemeinde Doberschütz 
Breite Straße 17 
04838 Doberschütz 

Einleitung 

1.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans 

„Erweiterung Autohaus Lieske — 1. Änderung" 
vorhabenbezogenerBebauungsplan 
Umweltbericht zur Satzung 06/2011 

Mit Bescheid vom 28.04.2005 wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Erweiterung 
Autohaus Lieske" OT Sprotta Siedlung durch das Regierungspräsidium Leipzig genehmigt. 
Damit wurde die bauplanungsrechtliche Voraussetzung für den Bau einer Leichtbauhalle und 
für Anlagen für die Fahrzeugaufbereitung und —pflege sowie für die Lagerung geschaffen. 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Erweiterung Autohaus Lieske — 1. Änderung" 
verfolgt die Gemeinde das Ziel, dass baurechtliche Vorraussetzungen geschaffen werden, 
um das Reifenlager an die südöstliche Plangebietsgrenze auszulagern, da es aus 
brandschutztechnischen Gründen nur mit erhöhtem technischem Aufwand in das 
Zentralgebäude integriert werden kann. Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind an dieser 
Stelle Nebenflächen des Autohauses und grünordnerische Maßnahmen (M1 und M2) 
festgesetzt, so dass eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich ist. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Erweiterung Autohaus 
Lieske — 1. Änderung" umfasst die Flurstücke Nr. 33/4, 33/13, 33/11, 32/5, 33/14, 35/6, 32/6 
der Flur 1 Gemarkung Sprotta, Gemeinde Doberschütz und damit den Geltungsbereich des 
rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Erweiterung Autohaus Lieske" 
(02/2005) 

Die innerhalb dieses Geltungsbereiches bisher zulässige GRZ von 0,8 wird mit der 
1. Änderung nicht überschritten. Zusätzliche Flächen gegenüber dem rechtskräftigen 
Planstand werden durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht beansprucht. 

1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Im § 2 Abs. 4 des Baugesetzbuches ist bestimmt, dass für die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen ist, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltwirkungen unter Berücksichtigung der Anlage zum 
BauGB ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe wie im 
vorliegenden Fall bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

Die Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan von Bedeutung sind, liegen darüber hinaus 
- im Schutz der im Süden liegenden schutzbedürftigen Nutzungen gegenüber 

unzumutbaren Schall- und Geruchseinwirkungen sowie anderen unzumutbaren 
Belästigungen der Anwohner, 

- in der Beachtung der naturschutzfachlichen Belange der Vermeidung, Minimierung und 
des Ausgleichs voraussichtlicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes gem. § 1 a Abs. 3 BauGB, 

- in der Beachtung des Ziels Z 5.1.3 des Landesentwicklungsplans, nach dem die 
Nutzung vorhandener Bauflächen -hier im Anschluss an eine solche -Vorrang vor einer 
Neuausweisung hat. 
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1.3 wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 

Die Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Folgende 
wesentliche Stellungnahmen zu Umweltbelangen wurden im vorliegenden Umweltbericht 
berücksichtigt: 

Landkreis Nordsachsen 
SB Abfallrecht: 
Das Sachgebiet Abfallrecht weist darauf hin, dass die geltende Satzung 
Abfallentsorgung im Landkreis Nordsachsen (Abfallwirtschaftssatzung 
Teilgebiet des ehemaligen Landkreises Delitzsch vom 25.03.2009 in 
Änderungssatzung vom 08.12.2010 durchzusetzen ist. 
Berücksichtigung 
Diese Hinweise wurden im Umweltbericht unter Punkt 2.3.2 ergänzt. 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme 

über die öffentliche 
- AWS) für das 
der Fassung der 

Für das vorhandene Autohaus besteht seit 1991 bereits Baurecht. Der derzeitige 
Umweltzustand ist gekennzeichnet durch die bereits im Rahmen des genehmigten 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vorgenommene Grundstücksneuordnung und ihre 
infrastrukturelle Erschließung durch die Erschließungsstraße sowie durch die bereits 
verlegten Medien und Entwässerungsanlagen. Die nicht von der Bebauung oder zur 
Fahrzeugaufstellung betroffenen Flächen des Gebietes sind als Grünfläche gepflegt. 

Im südlichen Anschluss an das bestehende Autohaus befindet sich eine lückenhafte, lockere 
Bebauung mit dem Charakter einer Wohnbauflächen bzw. Gebiete mit dem Charakter 
allgemeiner Wohngebiete nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO. 

Weitere schutzbedürftige Bebauungen und Nutzungen sind in der Umgebung nicht 
vorhanden. Im Norden grenzt das Autohaus an die Bundesstraße B 87 und im Osten sowie 
im Westen sind Freiflächen (aufgelassene Äcker bzw. Grünland) benachbart. 

Das gesamte, hier betrachtete Gebiet ist in starkem Maße durch das starke 
Verkehrsaufkommen der Bundesstraße B 87 vorbelastet, die unmittelbar nördlich an das 
Plangebiet angrenzt und auch das Gebiet Sprotta-Siedlung betrifft. Eine weitere 
Vorbelastung ergibt sich durch die von der Bundesbahnstrecke Leipzig-Cottbus ausgehende 
Lärmbeeinträchtigung. 

Für die nachfolgende Beurteilung der voraussichtlichen erheblichen Umweltwirkungen ist 
vom derzeitigen Ist-Zustand des überplanten Gebietes auszugehen. Es sind die 
Festsetzungen des geltenden vorhabenbezogenen „Erweiterung Autohaus Lieske" OT 
Sprotta Siedlung (2005) den Festsetzungen der hier zu betrachtenden 1. Änderung des 
Bebauungsplans gegenüberzustellen (vgl. OVG Luneburg, 1 K 7061/95, Urteil vom 
27.08.1997). 

2.1.1 Geologie und Oberflächengestalt, Boden 

Im Gebiet sind flächendeckend die fluviatilen Sande und Kiese der weichselkaltzeitlichen 
Niederterrasse verbreitet. Es handelt sich um durchlässige Substrate mit einer raschen 
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Versickerung für das Niederschlagswasser und einer vom witterungsklimatischen 
Niederschlagsregime des Jahres abhängigen Bodenfeuchte. 

Die Böden sind ursprünglich Braunerden und podsolige Braunerden, die ab durch die 
landwirtschaftliche Nutzung retrogradiert sind und einen Ap-Horizont unterschiedlicher 
Mächtigkeit aufweisen. Infolge der Nähe zur Bundesstraße B 87 sind die straßennahen 
Bodenbereiche immissionsbelastet. Das Plangebiet ist infolge der gewerblichen Nutzung 
durch einen hohen Versiegelungsgrad geprägt. 

2.1.2 Altlasten 

Der in den vorliegenden Unterlagen des Vorhabens liegende Bereich ist nach dem im 
Landratsamt Nordsachsen vorliegenden Stand nicht im Sächsischen Altlastenkataster 
erfasst. Auch darüber hinaus liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Anhaltspunkte für 
eine schädliche Bodenveränderung/Altlast i. S. des § 9 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 bis 6 
BBodSchG vor. 

2.1.3 Wasser 

Im Plangebiet existieren keine oberirdischen Gewässer. 

Die rasche Versickerung auftreffender Niederschläge im Gebiet und die geringe Filterleistung 
der sandig-kiesigen Böden lässt eine hohe Empfindlichkeit des Schutzgutes Wasser 
gegenüber eindringenden Schadstoffen erwarten. 

Schutzgebiete nach WHG i.V.m. SächsWG sind nicht vorhanden. 

2.1.4 Klima/Luft 

Das Planungsgebiet gehört zum Bereich des ostdeutschen Binnenlandklimas (H,~,sE, G. 
u.A., 1986). Das Gebiet wird speziell dem östlichen Rand des Klimabezirkes der Leipziger 
Bucht zugerechnet. Der Klimabezirk wird charakterisiert durch warme Sommer, mäßig kalte 
Winter und mäßige Feuchtigkeit. Das langjährige Niederschlagsmittel für Eilenburg liegt bei 
598 mm, die Jahresmitteltemperaturbeträgt 8,9°C. 

Die vorherrschende Windrichtung ist West-Südwest. Das gesamte Jahr über kommt der 
Wind vorherrschend aus dieser Richtung. Südwestwind weht im Jahresdurchschnitt zu 
20,5 %, der Westwind zu 20,8 %. Von März bis Juli nimmt die Windhäufigkeit aus den 
Richtungen Nordwest bis West zu. 

Folgende weitere klimatologische Kennwerte sind über den Klimabezirk der Leipziger Bucht 
bekannt: 

Tabelle: Klimatologische Kennwerte des Klimabezirkes Leipziger Bucht 
letzter Frost in der Re el um den 18.A ril 
mittlere Zahl der Sommerta e Ta esmax. >_ 25,0 °C 33,0 Tage im Jahr 
mindestens 10 °C Ta estem Bratur 163 Ta e im Jahr 
mindestens 5 °C Ta estem Bratur 227 Ta e im Jahr 
mittlere Zahl der Eista e Ta esmax. < 0,0 °C) 25,6 Ta e im Jahr 
mittlere Zahl der Frostta e Ta esmin. < 0,0 °C) 85 Ta e im Jahr 

(Quelle: Meteorologischer Dienst der DDR, 1978) 
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2.1.5 Biotope, Fauna und Flora 

„Erweiterung Autohaus Lieske — 1. Änderung" 
vorhabenbezogenerBebauungsplan 
Umweltbericht zur Satzung 06/2011 

Potenzielle natürliche Vegetation 
Auf den ärmeren Sandstandorten ist im Übergangsbereich zwischen kontinentalen und 
ozeanischen Klimaeinflüssen als potenzielle natürliche Vegetation ein kiefernreicher 
Stieleichen-Birkenwald anzusetzen. Obwohl seine Standorte heute weitgehend von 
naturfernen Kiefernforsten, Acker- und Wiesenstrukturen eingenommen werden, lässt sich 
seine Verbreitung in der potenziellen natürlichen Vegetation durch reichliche und wüchsige 
Naturverjüngung seiner natürlichen Laubholzarten vielerorts in den Forstbeständen der 
Dübener Heide gut erkennen. 

Bestand Flora 
Baurechtlich sind im Plangebiet durch den rechtskräftigen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Flächen als Autohaus (Gebäude, Nebenflächen), Verkehrsflächen und 
Grünflächen, auf denen grünordnerische Maßnahmen (M1 bis M3) angeordnet wurden, 
festgesetzt. 

Die betroffene Erweiterungsfläche für das Reifenlager stellt sich am südöstlichen Rand des 
Plangebietes aktuell als regelmäßig gepflegtes Grünland (Zierrasen) dar. Die Fläche trägt 
eine geschlossene, artenarme Vegetationsbedeckung. Gehölze sind auf der Fläche nicht 
vorhanden. 

Bestand Fauna 
Hinweise auf Vorkommen besonders oder streng geschützter Tierarten liegen für den 
Standort des Autohauses nicht vor und sind aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen 
(B 87, Bahnstrecke Leipzig-Cottbus) auch nicht anzunehmen. 

Ein zumindest zeitweiliges Auftreten der in dem angrenzenden vorwiegend durch Zier- und 
Nutzgärten bestimmten Siedlungsraum regelmäßig anwesenden typischen Arten, ist 
dagegen nicht gänzlich auszuschließen. Hierbei handelt es sich i.d.R. um typische 
Allerweltsarten mit einer hohen Toleranz gegenüber Störungen. 

2.1.6 biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt umfasst die drei Ebenen: 

Vielfalt an Ökosystemen bzw. Lebensgemeinschaften, Lebensräumen und 
Landschaften 
Artenvielfalt 
genetische Vielfalt innerhalb der verschiedenen Arten 

Die biologische Vielfalt innerhalb des Plangebietes ist als gering zu bewerten, da hier 
vollversiegelten Erschließungs- und Bundesstraßen, Wohnbebauung mit umgebenden 
Ziergärten und der Gewerbebetrieb des Autohauses dominieren. 

Die im Plangebiet bisher als Zierrasen angelegten und regelmäßig gepflegten Grünflächen 
dienen allein als repräsentativer Faktor für das Autohaus und haben als Lebensraum 
keinerlei Bedeutung für die biologische Vielfalt. Das Untersuchungsgebiet auf Grund der 
geringen Vielfalt an Lebensgemeinschaften, Lebensräumen und Artenvielfalt eine geringe 
biologische Vielfalt auf. 
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2.1.7 Landschaftsbild 

Landschaftsbildwirksam sind vor allem Elemente, die aufgrund ihrer Größe, Höhe und 
Ausrichtung den Blick leiten und die Landschaft gliedern. 

Das Landschaftsbild wird durch die Bebauungssituation der Umgebung, die Bundesstraße 
und die Bahnanlage geprägt. Die betroffene Fläche ist als monotone Ebenheit ohne 
gliedernde oder belebende landschaftsbildwirksame Elemente zu charakterisieren. 

2.1.8 Mensch 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist nicht 
bewohnt. 

Bei der angrenzenden Bebauung handelt es sich um Wohnbauflächen bzw. um Gebiete mit 
dem Charakter allgemeiner Wohngebiete nach §1 Abs.2 Nr.3 BauNVO. Im 
Untersuchungsgebiet liegen hinsichtlich des Lärmes geringfügige Vorbelastungen durch die 
unmittelbar angrenzende Straße (B 87, Torgauer Landstraße) und Siedlungsbereiche vor. 

Das Plangebiet hat keine unmittelbare Funktion für die Erholungsnutzung. 

2.1.9 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Nach Mitteilung des Archäologischen Landesamtes (Schreiben vom 14.09.2004) sowie der 
Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Delitzsch (Schreiben vom 09.09.2004) ist 
das Plangebiet Teil eines fundreichen Altsiedelgebietes. Im direkten Umfeld des 
Plangebietes befinden sich zahlreiche archäologische Kulturdenkmale. Bei allen 
Bodenarbeiten ist daher mit dem Auftreten archäologischer Funde und Befunde zu rechnen. 

2.1.10 Schutzgebiete und Objekte 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete, 
Schutzgebiete nach BNatSchG und SächsNatSchG sowie WHG und SächsWG sind 
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans nicht bekannt. 

In der Umgebung des Plangebiets sind folgende Schutzgebiete anzutreffen: 
- Naturpark „Dübener Heide" (ca. 180 m nördlich) 
- LSG „Dübener Heide" (ca. 1.200 nördlich) 
- Flächennaturdenkmal „Witrow.-Eiche" in Paschwitz (ca. 2.700 m Hord-östlich) 

2.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes 

2.2.1 bei der Durchführung der Planung 

2.2.1.1 Boden 

Die innerhalb des Geltungsbereiches bisher zulässige GRZ von 0,8 wird mit der 1. Änderung 
nicht überschritten. Aus der Flächenbilanz ergibt sich eine tatsächliche GRZ von 5.114 m2 / 
(7.324 mz - 790 mz) = 0,78. 
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Baubedingte Beeinträchtigungen des Bodens durch Befahren der Fläche mit schwerem 
Baugerät sind auf Grund der geringen Verdichtungsneigung des Sandbodens kaum zu 
erwarten. Es werden entsprechende Vermeidungsmaßnahmen vorgeschlagen, die mögliche 
baubedingte Beeinträchtigung des Bodens unter das Maß der Erheblichkeit reduzieren. 

Zusätzlichen negativen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Boden werden somit nicht 
erwartet. 

2.2.1.2 Wasser 

Die innerhalb des Geltungsbereiches bisher zulässige GRZ von 0,8 wird mit der 1. Änderung 
nicht überschritten. Aus der Flächenbilanz ergibt sich eine tatsächliche GRZ von 5.114 mZ / 
(7.324 m2 - 790 m2) = 0,78. 

Analog zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind auch für das Schutzgut Wasser 
somit keine zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Das Vorhaben befindet sich in keiner festgesetzten Trinkwasserschutzzone. Bei der weiteren 
Planung sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder 
mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken 
können, der zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen (§ 49 
Abs. 1 S. 1 WHG). 

Werden bei diesen Arbeiten Stoffe in das Grundwasser eingebracht, ist anstelle der Anzeige 
eine Erlaubnis erforderlich, wenn sich das Einbringen nachteilig auf die 
Grundwasserbeschaffenheit auswirken kann (§ 49 Abs. 1 S. 2 WHG). 

2.2.1.3 Klima/Luft 

Das Vorhaben bringt, ausgehend von der zulässigen Nutzung des Plangebietes keine 
darüber hinausgehenden anlage- und betriebsbedingten Wirkungen mit sich. 

Vom Vorhaben gehen keine Immissionen aus, die das Schutzgut Luft beeinträchtigen. 

Baubedingte Beeinträchtigungen der Schutzgüter Klima/Luft durch Baufahrzeuge sind nur 
temporär und werden durch die Vermeidungsmaßnahme (Emissionen), die im Kap. 2.3.1 
erläutert wird auf ein unerhebliches Maß reduziert. 

2.2.1.4 Biotope, Fauna und Flora 

Biotope/Flora 
Maßgeblich für die Prognose ist die durch den rechtskräftigen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Autohaus Lieske —Erweiterung" (2005) geschaffene Baurechtssituation. 

Im Vergleich mit dem vorliegenden Planentwurf kommt es durch die 1. Änderung des 
Bebauungsplans in der Gesamtbetrachtung zu keinen nachteiligen Änderungen in Bezug auf 
die versiegelbaren Flächen und die zulässigen Geschossflächenzahl. 

Entgegen des rechtskräftigen Bebauungsplanes wird mit der 1. Änderung das Reifenlager an 
die südöstliche Plangebietsgrenze ausgelagert. Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind an 
dieser Stelle Nebenflächen des Autohauses und grünordnerische Maßnahmen (M1 und M2) 
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festgesetzt. Daher wird mit der 1. Änderung nördlich des Autohauses eine Entsiegelung der 
Nebenanlagen in gleichem Maße und eine Verlagerung der Kompensationsmaßnahmen 
vorgesehen. Da ansonsten die Flächenbilanz unverändert bleibt, ist gem. § 1 a Abs. 3 Satz 5 
BauGB ein darüber hinausgehender Ausgleich nicht erforderlich. Im Kapitel 2.5 werden die 
Maßnahmen aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan (2005) wiedergegeben. 

Fauna 
Während der Bauzeit kommt es zeitlich, auf wenige Wochen begrenzt, zu Lärmbe-
lästigungen durch den Baustellenverkehr. Da im Bereich des Gewerbestandortes bereits 
jetzt ein regelmäßiger Betriebsverkehr erfolgt, werden sich die dadurch hervorgerufenen 
Beeinträchtigungen nicht erheblich auf die, vor allem in den Umgebungsstrukturen 
vorhandenen, Tierarten auswirken. Die dort vorkommenden Arten meiden das Plangebiet 
bereits jetzt aufgrund der vorhandenen Störwirkungen oder aber haben sich an diese 
gewöhnt. Die im Kapitel 2.3.1 erläuterten Maßnahmen zur Vermeidung von Emissionen 
gewährleisten außerdem einen ausreichenden Schutz vor baubedingten erheblichen 
Beeinträchtigungen der Fauna. Bei Beachtung dieser Vermeidungsmaßnahmen sind 
erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. 

Auch betriebsbedingt lassen sich innerhalb der bereits vorhandenen Vorbelastungen im 
Vergleich zur Situation im rechtskräftigen Bebauungsplan keine nachhaltig negativen 
Auswirkungen auf die Fauna des Plangebietes bzw. seiner Umgebungsstrukturen feststellen. 

2.2.1.5 biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt im Gebiet wird von endogenen Potenzialen sowie von den 
Umgebungseinflüssen bestimmt. Sie wird sich im Vergleich zum rechtskräftigen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht verändern. 

2.2.1.6 Landschaftsbild 

Gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG besteht ein Eingriff auch in der möglichen Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes. Die Eingriffsregelung schützt Natur und Landschaft damit nicht nur in 
ihrer ökologischen Bedeutung, sondern ebenso in ihrer ästhetischen, den Naturgenuss 
prägenden Funktion. Das Landschaftsbild umfasst dabei die sinnlich wahrnehmbare 
Erscheinungsform der Landschaft. 

Ein Vorhaben greift in Natur und Landschaft ein, wenn es zu einer erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigung in der sinnlichen Wahrnehmung kommt. Eine derartige 
Beeinträchtigung liegt in jeder sichtbaren und nachteiligen Veränderung der Landschaft in 
ihrer gegenwärtigen Gestalt vor. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
besteht nicht erst bei einer Verunstaltung der Landschaft durch das Vorhaben, sondern 
schon dann, wenn das Vorhaben als besonderer Fremdkörper in der Landschaft erscheint 
bzw. eine wesensfremde Nutzung darstellt. 

Der Beurteilungsraum für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes umfasst —insbesondere 
abhängig von der Topographie des Vorhabenortes -den Sichtraum, d.h. die Flächen, von 
denen aus ein Eingriffsobjekt gesehen werden kann. Potenzielle Beeinträchtigungen der 
Erholungsvoraussetzungen durch Lärm oder Emissionen können zu einer Ergänzung des 
Beurteilungsraumes führen. 

Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplans sind unter diesen Voraussetzungen keine 
zusätzlichen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch 
die Errichtung des Reifenlagers auf dem südöstlichen Gelände des Autohauses zu erwarten. 
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Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind für die Gebäude maximal 2 Vollgeschosse zulässig. 
Der Erweiterungsbau und die Lagerhalle passen sich dadurch dem Bestandsbau vollständig 
an. Dies gilt auch für die Höhengestaltung der Gebäude. Die maximale Traufhöhe beträgt bei 
den bestehenden Gebäudeteilen 5,30 m bzw. 3,60 m. Diese gilt auch für einen Flächenteil 
des Erweiterungs- bzw. Umbaubereiches. Für den Erweiterungsbau ist eine maximale 
Traufhöhe von 6 m festgelegt. Diese Höhe erlaubt eine problemlose Integration in die südlich 
anschließende Bebauung. 

2.2.1.7 Mensch 

Auf das Schutzgut Mensch hat das Vorhaben keine Auswirkungen. Durch das geplante 
Bauvorhaben kommt es im Vergleich zur maßgeblichen Ausgangssituation (Autohaus) zu 
keiner Verschlechterung der Lebensbedingungen für die Anwohner durch zunehmende 
Luftschadstoffe, Lärm- oder Geruchsbelästigung. 

Die Situation verändert sich gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan ausschließlich 
dadurch, dass die Erweiterung des Haupthauses kleiner ausfällt und dafür das Reifenlager 
an die südöstliche Grundstücksgrenze ausgelagert wird. 

Erhebliche Umwelteinwirkungen auf das Plangebiet durch Gerüche, Freizeitlärm, 
Sportanlagenlärm und Gewerbelärm können ausgeschlossen werden. 
Umwelteinwirkungen durch Straßenverkehrslärm (B 87) können zwar nicht ausgeschlossen 
werden, jedoch wird auf die Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen verzichtet, da durch 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes keine relevanten Änderungen auf die Immissions-
pegel eintreten. 

Überschreitungen des zulässigen, gebietsabhängig zu betrachtenden Immissionsrichtwertes 
für kurzzeitige Geräuschspitzen können für das geplante Vorhaben ausgeschlossen werden. 

Bei geschlossenen Öffnungen (Fenster, Türen, Tore etc.) in den Außenbauteilen ist davon 
auszugehen, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte der Nr. 6.1 TA Lärm eingehalten 
werden. Schädliche Umweltauswirkungen sind unter Beachtung dieser Bedingung nicht zu 
erwarten (vgl. Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung Punkt 2.3.1). 

2.2.1.8 Schutzgebiete und -Objekte 

Eine Beeinträchtigung der in der Umgebung (ca. 50 bis 2.700 m Entfernung) 
ausgewiesenen Schutzgebiete kann infolge der 1. Änderung des Bebauungsplans 
ausgeschlossen werden. 

Die künftige Raumentwicklung in diesem Bereich wird auch nicht dazu führen, dass sich hier 
Gebiete mit einer entsprechenden natürlichen Ausstattung entwickeln bzw. sich dem 
geplanten Baugebiet nähern. 

2.2.1.9 Kultur- und Sachgüter 

Nach Mitteilung des Archäologischen Landesamtes (Schreiben vom 14.09.2004) sowie der 
unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Delitzsch (Schreiben vom 09.09.2004) ist 
das Plangebiet Teil eines fundreichen Altsiedelgebietes. Im direkten Umfeld des 
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Plangebietes befinden sich zahlreiche archäologische Kulturdenkmale. Bei allen 
Bodenarbeiten ist daher mit dem Auftreten archäologischer Funde und Befunde zu rechnen. 

Nach § 14 SächsDSchG bedarf es einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer 
Erdarbeiten an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu 
vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Das Landesamt für Archäologie in 
Dresden ist bei Einzelbauvorhaben mindestens drei Wochen vor Baubeginn zu informieren. 

Die Genehmigungspflicht ergibt sich aus § 14 SächsDSchG. 

2.2.1.10 Beschreibung von möglichen Wechselwirkungen 

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern sind unterschiedlich 
ausgeprägt. Diese hängen von der Wertigkeit, der Empfindlichkeit und der Vorbelastung der 
einzelnen Schutzgüter und von der Intensität sowie der Empfindlichkeit der Wechsel-
beziehungen ab. 

Im gesamten Geltungsbereich sind die Schutzgüter unterschiedlich stark anthropogen 
überprägt. Dies trifft insbesondere für den Standort des Autohauses selbst sowie die 
angrenzenden Siedlungs- und Verkehrsflächen zu. Durch diese Vorbelastung sind die 
Empfindlichkeit und die Wertigkeit der Schutzgüter gemindert. Diese betrifft vor allem 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Landschaftsbild und Mensch, die kaum 
ausgeprägt sind und durch das Planverfahren nicht weiter negativ beeinflusst werden. 

Durch die Verschiebung grünordnerischer Maßnahmen (M1 und M2) an den nördlichen 
Rand des Plangebietes können die von der nördlich des Plangebietes verlaufenden 
Bundesstraße B 87 ausgehenden Beeinträchtigungen im Vergleich zum Ist-Zustand 
vermindert werden (Lärm-, Sichtschutz). 

Weitere Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima/Luft, Biotope 
und Fauna werden vom Planverfahren im Vergleich nicht erheblich negativ beeinträchtigt. 

2.2.2 bei Nichtdurchführung der Planung 

Für das Plangebiet existiert ein rechtskräftiger Bebauungsplan, der auf den Flächen eine 
Gewerbenutzung (Autohaus) in gleichem Umfang wie durch die 1. Änderung geplant zulässt. 
D.h., der geplante Umfang der Maßnahmen ist bauplanungsrechtlich auf Grundlage des 
rechtskräftigen Bebauungsplans (2005) bereits zulässig. Ein Ausbau im vorgesehenen Maße 
könnte daher jederzeit erfolgen. Bei Nichtdurchführung dieser Planung gilt für das beplante 
Gebiet die bestehende Nutzung weiter. 

2.2.3 Alternativen 

Die Gemeinde sieht für die umweltschutzorientierte Einordnung der geplanten Erweiterung 
des Autohauses keine anderweitigen Möglichkeiten, da das geplante Gebiet sowohl aus der 
Sicht der vorhandenen Vollerschließung, der verkehrlichen Anbindung, der Lage zu den 
übergeordneten Zentren, als auch im Hinblick auf die größtmögliche Entfernung zu 
schutzbedürftigen Nutzungen einen optimalen Standort darstellt. Der Eigentümer des 
Autohauses ist außerdem an den Standort gebunden und stimmt einer Verlagerung des 
Betriebsstandortes daher nicht zu. 
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2.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Das Ziel der Umweltprüfung ist die Regeneration des Landschaftsraumes nach Beendigung 
der Umsetzungen der Planung. Zur Erreichung dieses Zieles sind Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich, die sich an folgenden Grundsätzen 
orientieren: 

- Vermeidung und Verminderung des Eingriffs durch Unterlassen vermeidbarer Be-
einträchtigungen von Boden, Natur und Landschaft (Vermeidungs-/Verminderungs-
maßnahmen), 

- Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist (Ausgleichsmaßnahmen). 
Ausgeglichen ist ein Eingriff, wenn nach seiner Beendigung keine Beeinträchtigung des 
Naturhaushaltes zurückbleibt und das Landschaftsbild wiederhergestellt oder land-
schaftsgerecht neu gestaltet ist (§ 15 Abs. 2 BNatSchG), 

- dabei prioritäre Prüfung der Möglichkeit von Entsiegelungsmaßnahmen. 

2.3.1 Vermeidung von Emissionen 

Während der Bauarbeiten sind schallgedämpfte Maschinen einzusetzen, um die 
Lebensqualität für die angrenzende Wohnsiedlung zu minimieren. Der Einsatz der 
Baumaschinen hat unter Beachtung der 32. BlmSchV (Geräte- und Maschinenlärmschutz-
verordnung) zu erfolgen (u.a. Beachtung der Einsatzzeiten der Geräte und Maschinen des 
Anhangs der Verordnung). 

Die ins Freie führenden Türen, Tore, Fenster etc. der lärmintensiven Räume (Räume in 
denen z.B. Karosserie- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden) sind geschlossen zu 
halten. Für schutzbedürftige Nutzungen (z. B. Büroräume) sind die Anforderungen an das 
resultierende Schalldämmmaß der Tabelle 8 bis 10 der DIN 4109 zu beachten. 

2.3.2 sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Abfälle
Das Autohaus Lieske ist an die Abfallentsorgung des Landkreises Nordsachsen 
angeschlossen. 

Bei der Baumaßnahme entstehende Abfälle (z.B. Auskofferungsmaterialien usw.) sind in 
erster Linie nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) 
vom 27. September 1994 in der derzeit gültigen Fassung ordnungsgemäß zu verwerten. Bei 
der Verwertung ist darauf zu achten, dass die Materialien kontaminationsfrei sind. 
Entsprechend § 5 Abs.2 KrW-/AbfG besteht eine Pflicht zur (stofflichen) Verwertung von 
Bodenaushub. Der Bodenaushub ist vorrangig am Entstehungsort entsprechend dem 
natürlichen Bodenprofil wieder einzubauen bzw. einer sinnvollen Wiederverwertung 
zuzuführen. Nicht verwertbarer Bodenaushub ist anderweitig gemäß § 5 KrW-/AbfG einer 
stoffilichen Verwertung zuzuführen. 

Es gilt, die geltende Satzung über 
Nordsachsen (Abfallwirtschaftssatzung 
Landkreises Delitzsch vom 25.03.2009 

die öffentliche Abfallentsorgung im Landkreis 
- AWS) für das Teilgebiet des ehemaligen 

in der Fassung der Änderungssatzung vom 
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08.12.2010 durchzusetzen. Gemäß § 5 genannter Abfallsatzung ist jeder Eigentümer eines 
im Entsorgungsgebiet liegenden Grundstückes, auf dem Abfälle aus privaten Haushalten 
oder Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen anfallen können, verpflichtet, 
sein Grundstück an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschließen (Anschlusszwang). 
Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen sind verpflichtet, soweit sie nicht 
selbst der Anschlusspflicht unterliegen, gegenüber dem Anschlusspflichtigen auf einen 
Anschluss des vorn ihm genutzten Grundstücks hinzuwirken. Deshalb muss für den 
Gewerbebetrieb zur Beseitigung der Siedlungsabfälle (eines Gewerbebetriebes) ein 
Restabfallbehälter bereitgestellt werden. Der Standort für den Restabfallbehälter ist mit dem 
Entsorgungsunternehmen und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abzustimmen. 

Ahwässer 
Die Abwasserentsorgung des Erweiterungsbaus und der Nebenanlagen erfolgt über die 
vorhandenen Entsorgungsanlagen. 

Über diesen Anschluss sollen der Erweiterungsbau und die Nebenanlagen entsorgt werden. 
Die Entsorgung von Niederschlagswasser über den Schmutzwasseranschluss ist nicht 
möglich. Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Versickerung zu bringen. Für 
Abwasser, welches eventuell bei der Entkonservierung, Reinigung, Instandhaltung und 
Instandsetzung sowie Verwertung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen anfällt, ist die 
Abwasserverordnung (Anhang 49 Mineralölhaltiges Abwasser) einzuhalten. Für die 
Einleitung von aufbereitetem mineralölhaltigem Abwasser ist eine wasserrechtliche 
Genehmigung erforderlich. Diese erteilt das Landratsamt Nordsachsen. (Stellungnahme, 
Abwasserzweckverband „Mittlere Mulde", 17.03.2011). 

Niederschlagswasser 
Das Niederschlagswasser ist vor Verunreinigungen durch wassergefährdende Stoffe zu 
schützen, auf dem Grundstück zu belassen und möglichst zweckmäßig zu verwenden oder 
zu versickern. 

wassergefährdende Stoffe 
Alle Nutzungen innerhalb des Autohauses sind bereits durch den rechtskräftigen 
Bebauungsplan „Autohaus Lieske- Erweiterung" genehmigt. Die bisherige Nutzung und die 
geplante Nutzung unterscheiden sich lediglich durch die Auslagerung und Errichtung eines 
Reifenlagers aus brandschutztechnischen Gründen. Dadurch findet im Innenbereich des 
Autohauses eine Neuaufteilung der Räumlichkeiten statt. Wassergefährdende Stoffe werden 
in Werksattbereichen durch Leichtflüssigkeitsabscheider aufgefangen. 

2.3.3 sonstige Maßnahmen 

Schutz des Grundwassers 
Schadstoffe, die eine Beeinträchtigung des Grundwassers und des Bodenwasserhaushalts 
herbeiführen, z.B. Betriebsstoffe für die eingesetzten Baumaschinen, sind sachgemäß zu 
verwenden und zu lagern. 

Schutz des Bodens 
Bodenversiegelungen sind gemäß § 1 a BauGB auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Gemäß § 1 BBodSchG sollen bei Einwirkungen auf den Boden Beeinträchtigungen soweit 
wie möglich vermieden werden. Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich gemäß § 4 Abs. 
1 BBodSchG so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen 
werden. Baubedingte Bodenbelastungen (z.B. Verdichtungen, Erosion, Durchmischung mit 
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Fremdstoffen) müssen auf das den Umständen entsprechende notwendige Maß beschränkt 
bleiben (§ 7 Abs. 1 SächsABG). 

Bei jeglichen Schachtungs- und anderen Bodenarbeiten sowie bei Befahren mit 
Arbeitsmaschinen sind Maßnahmen des Bodenschutzes zu ergreifen. Besonders zu 
beachten ist der Schutz des Mutterbodens (§ 202 BauGB). Der nutzbare Zustand des bei 
Bauarbeiten abgetragenen Mutterbodens ist zu erhalten und der Boden vor Vernichtung bzw. 
vor Vergeudung zu schützen. Anfallender Bodenaushub ist auf dem Grundstück zu belassen 
und möglichst wieder zu verwerten. Sollte eine Verwendung nicht möglich sein, so ist der 
Boden gemäß den Grundpflichten nach § 5 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes vom 
27.09.1994 einer stofflichen Verwertung zuzuführen. 

Die Beeinträchtigung auch des nicht verlagerten Bodens auf den Grundstücken ist zu ver-
meiden bzw. zu minimieren. Die DIN-Vorschriften 18 300 „Erdarbeiten" sowie DIN 18 915 
„Bodenarbeiten" sind einzuhalten. Zur Vermeidung von Bodenbelastungen durch die 
Lagerung von Bau- und Betriebsstofren sind geeignete Vorkehrungen, wie Auslegung von 
Folienböden und Abdeckung mit Folien, zu treffen. 

Baubedingte Belastungen des Bodens, z.B. solche, die durch Verdichtung oder 
Durchmischung von Boden mit Fremdstoffen entstehen, sind auf das notwendige Maß zu 
beschränken und nach Abschluss der Baumaßnahmen zu beseitigen. 

Während der Baumaßnahme gegebenenfalls zur Kenntnis kommende Sachverhalte (z. B. 
Abfall, organoleptische Auffälligkeiten im Boden), die auf schädliche Bodenveränderungen/ 
Altlasten i. S. des § 9 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 bis 6 BBodSchG hinweisen, sollen i. S. des § 
9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB dokumentiert werden. Die nach § 13 Abs. 1 SächsABG zuständige 
Behörde ist nach § 10 Abs. 2 SächsABG davon in Kenntnis zu setzen. Eine Stellungnahme 
vom Umweltfachbereich zum Bodenschutz liegt nicht vor. 

Werden im Rahmen der weiteren Planung Untersuchungen mit geologischem Belang (z.B. 
Baugrundgutachten/Hydrogeologische Gutachten) durchgeführt, hat die Gemeinde 
Doberschütz die Ergebnisse dem LfULG zur Verfügung zu stellen. Es wird in diesem 
Zusammenhang auf § 11 (Geowissenschaftliche Landesaufnahme) des Sächsischen 
Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsABG) vom 20. Mai 1999 [3] hingewiesen. 
Sofern für die o. g. Untersuchungen Bohrungen niedergebracht werden, besteht nach [4] und 
[5] Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht gegenüber der Abteilung 10 (Geologie) 
des LfULG. 

Schutz vorhandener Vegetationsbestände 
Während der Bauphase sind die zu erhaltenden Vegetationsbestände so zu schützen, dass 
eine Beschädigung ausgeschlossen werden kann. Eine mögliche Gefährdung der Vegetation 
muss durch entsprechende Schutzmaßnahmen auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden. 
Hierzu ist die DIN 18 920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen" unbedingt zu beachten. 

Schutz von Kultur- und Sachgütern 
Sollten bei Baumaßnahmen Funde zu Tage treten, von denen anzunehmen ist, dass es sich 
um Kulturdenkmale handelt, sind diese gemäß § 20 SächsDSchG unverzüglich der unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Nordsachsen oder dem sächsischen Landesamt 
für Archäologie Dresden anzuzeigen. 

Immissionsschutz
Während der Bauarbeiten ist die Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm —
Geräuschimmissionen zu beachten (Vorgabe der zulässigen Lärmimmissionswerte ent-
sprechend der vorhandenen Gebietsnutzung, Festlegung des Nachtzeitraumes von 20.00 bis 
7.00 Uhr). 
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2.4 verbleibende Konflikte 

Nach Gegenüberstellung der Festsetzungen des bislang rechtskräftigen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Erweiterung Autohaus Lieske" OT Sprotta Siedlung (2005) mit den 
Festsetzungen der hier zu betrachtenden 1. Änderung des Bebauungsplans verbleiben 
Berücksichtigung der v.g. Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen. 

2.5 Maßnahmen zur Kompensation 

Entgegen des rechtskräftigen Bebauungsplanes (2005) ist es mit der 1. Änderung 
vorgesehen, das Reifenlager an die südöstliche Plangebietsgrenze auszulagern. Im 
rechtskräftigen Bebauungsplan sind an dieser Stelle Nebenflächen des Autohauses und 
grünordnerische Maßnahmen (M1 und M2) festgesetzt. Daher werden mit der 1. Änderung 
nördlich des Autohauses eine Entsiegelung der Nebenanlagen in gleichem Maße und eine 
Verlagerung der Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Da ansonsten die Flächenbilanz 
unverändert bleibt, ist gem. § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB ein darüber hinausgehender 
Ausgleich nicht erforderlich, daher werden nachfolgend noch einmal die Maßnahmen aus 
dem rechtskräftigen Bebauungsplan (2005) wiedergegeben: 

M1 Anpflanzen heimischer standortgerechter Laubbäume 
Die Kompensation der Versiegelungswirkungen auf Biotope, Fauna und Flora erfolgt 
durch die Anpflanzung von 6 Stück einheimischen standortgerechten Laubbäumen 
gemäß Planeinschrieb. 
Die Pflanzqualität ist Hochstamm StU 12-14. Die gepflanzten Bäume sind mit einem 
Dreibock zu sichern. Die Pflanzung ist durch eine einjährige Fertigstellungs- und 
zweijährige Entwicklungspflege zu sichern. 

M2 Anlage einer Hecke 
Die Kompensation der Versiegelungswirkungen auf Biotope, Fauna und Flora erfolgt 
weiterhin durch die Anlage einer Hecke. 
Auf einer Fläche von 370 m2 sind standortgerechte einheimische Laubsträucher in der 
Pflanzqualität leichte Sträucher mit der Pflanzdichte 1 Strauch/mz zu pflanzen. 
Die Pflanzung ist durch eine einjährige Fertigstellungs- und zweijährige 
Entwicklungspflege zu sichern. 

M3 Ansaat von Landschaftsrasen 
Auf einer Fläche von 150 mz ist ein Landschaftsrasen anzusäen, zu erhalten und durch 
eine einschürige Mahd ab dem 01.Juli jeden Jahres zu pflegen. 
Die Grünflächen sind als krautreiche Wiesen anzulegen (z.B. Regelsaatgutmischung 
7.2.2 Landschaftsrasen, Standard mit Kräutern). Die Fertigstellungspflege beträgt ein 
Jahr. Bei allen Pflanzungen und Ansagten ist § 40 Abs. 4 Satz 4 Nr. 4 BNatSchG zu 
berücksichtigen (Wahl gebietsheimischer Pflanzen und Saatgut). 

Die Kompensationsmaßnahmen M1 bis M3 sind in der an die Fertigstellung der 
Baumaßnahmen anschließenden Pflanzperiode durchzuführen. 

Die Kompensationsmaßnahmen sind dauerhaft zu erhalten. 
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Als Pflanzgut für die Pflanzungen sind auf den Gehölzflächen nur einheimische, 
standortgerechte Laubgehölze zulässig. Zu verwenden sind einheimische Gehölzarten der 
im Anschluss aufgeführten Artenliste. 

Tab. 1: Auswahl zu verwendender Gehölzarten 

Bäume, einheimisch, standortgerecht; Sträucher, einheimisch, standortgerecht 

der folgenden Arten und Qualitäten: Hochstämme StU 12-14 und leichte Sträucher, Pflanzdichte: 1 
Pflanzen/m2

Deutscher Artname Botanischer Artname 

Winterlinde Tilia cordata 

Sommerlinde Tilia platyphyllos 

Birke Betula pendula 

Feldahorn Acer campestre 

Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea 

Liguster Ligustrum vulgare 

Haselnuss Corylus avellana 

Schlehe Prunus spinosa 

Gemeiner Schneeball Viburnum opulus 

Europäisches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

Faulbaum Rhamnus frangula 

Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna 

Büschel-Rose Rosa multiflora 

Gemeine Berberitze Berberis vulgaris 

Zierliche Deutzie Deutzia gracilis 

Rote Johannisbeere Ribes rubrum 

Eberesche Sorbus aucuparia 

Kornelkirsche Corpus mas 

Als Ziersträucher, insbesondere zur Schauseite des Autohauses hin, sollten die in der 
nachfolgenden Tabelle aufgeführten verwendet werden. 

Tab. 2: Ziersträucher für Blühaspekt eingestreut: 

Forsythie Forsythia intermedia v. Strauch, 3 Triebe, h 60-100 cm 

Bauernjasmin Philadelphus coronarius v. Strauch, 4 Triebe, h 60-100 cm 

Rote Sommerspiere Spiraea japonica ,Froebelii' v. Strauch, 5 Triebe, h 60-100 cm 

~ Flieder ~ Syringa vulgaris ~ v. Strauch, 3 Triebe, h 60-100 cm ~ 

Zu beachten ist, dass Baumpflanzungen nicht auf unterirdisch verlegten 
Versorgungsleitungen vorgenommen werden. Im Übrigen gelten die in der Befreiung von den 
Verboten der Baumschutzsatzung der Gemeinde Doberschütz enthaltenen 
Nebenbestimmungen. 

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege ist eine 2-jährige Entwicklungspflege 
anzuschließen. 
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2.6 ökologische Bilanz 

Gemäß § 1 a BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren (§ 1a Abs. 3 letzter Satz 
BauGB). Zu bilanzieren ist daher die Differenz zwischen den umweltrelevanten Wirkungen 
der im rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Erweiterung Autohaus Lieske" 
(2005) getroffenen Festsetzungen mit denen der 1. Änderung. 

Da sich das Maß der baulichen Nutzung und zulässigen Grundfläche nicht geändert hat und 
die bisher festgesetzte GRZ von 0,8 eingehalten wird, ergeben sich keine Änderungen. 

Die mit der 1. Änderung des Bebauungsplans „Erweiterung Autohaus Lieske" 
einhergehenden Maßnahmen wirken sich unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung schädlicher Umweltauswirkungen sowie 
unter Berücksichtigung der aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan (2005) aufgeführten 
Kompensationsmaßnahmen weder erheblich noch nachhaltig auf die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild im Sinne § 15 BNatSchG aus. 

3 zusätzliche Angaben 

3.1 Vorgehensweise zur Umweltprüfung 

Die Ermittlung der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch das Vorhaben 
erfolgte auf Grundlage des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Autohaus 
Lieske — 1.Änderung" (Stand April 2011). 

Technische Verfahren kommen bei der Umweltprüfung nicht zum Einsatz. Kenntnislücken 
bestehen in der Wirkung der Erweiterung in Bezug auf die zu erwartende potenziellen 
Steigerung der Kundenanzahl. Die Erweiterung des Autohauses verfolgt jedoch in erster 
Linie qualitative Ziele hinsichtlich der Verbesserung ihres Dienstleistungsangebots. 

3.2 Überwachung 

Während der Bauphase ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
sicher zu stellen. 

Während der Baumaßnahme gegebenenfalls zur Kenntnis kommende Sachverhalte (z.B. 
Abfall, organoleptische Auffälligkeiten im Boden), die auf schädliche Bodenveränderungen/ 
Altlasten i.S. des § 9 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 3 bis 6 BBodSchG hinweisen, sollen i.S. des § 9 
Abs. 5 Nr. 3 BauGB dokumentiert werden. Die nach § 13 Abs. 1 SächsABG zuständige 
Behörde (Umweltamt Landkreis Nordsachsen) ist nach § 10 Abs. 2 SächsABG davon in 
Kenntnis zu setzen. 
Sollten bei Baumaßnahmen Funde zu Tage treten, von denen anzunehmen ist, dass es sich 
um Kulturdenkmale handelt, sind diese gemäß § 20 SächsDSchG unverzüglich der unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Leipzig oder dem sächsischen Landesamt für 
Archäologie anzuzeigen. 

Werden im Rahmen der weiteren Planung Untersuchungen mit geologischem Belang 
durchgeführt, bittet das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, die 
Ergebnisse zur Verfügung zu stellen und verweist in diesem Zusammenhang auf § 11 
SächsABG. 
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Des Weiteren weist das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auf 
die Beachtung der Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht hin. 

Ins Freie führende Öffnungen (Türen, Tore, Fenster etc.) von Räumen in denen 
lärmintensive Tätigkeiten wie z.B. Karosserie- und Richtarbeiten durchgeführt werden, sind 
geschlossen zu halten. 

Es ist ausschließlich standortgerechtes gebietseinheimisches Saat- und Pflanzgut unter 
Beachtung von § 40 Abs. 4 Satz 4 Nr. 4 BNatSchG zu verwenden. Die Kompensation hat bis 
eine Vegetationsperiode nach dem Eingriff zu erfolgen. Die Kontrolle des Umsetzungserfolgs 
der Maßnahmen erfolgt im Rahmen des Bauantragsverfahrens. Der Anwuchserfolg ist nach 
Ablauf von 3 Jahren (üblicher Zeitraum der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege) zu 
prüfen. 

3.3 allgemein verständliche Zusammenfassung 

Für das Plangebiet liegt seit dem 18.04.1991 mit der Genehmigung des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes für das bestehende „Mazda-Autohaus Lieske" Baurecht vor. 

Mit der 1. Änderung des vorliegenden rechtskräftigen Bebauungsplan „Erweiterung Autohaus 
Lieske" (2005) will die Gemeinde Doberschütz die bauplanungsrechtliche Voraussetzung 
schaffen, um das bisher im Hauptgebäude integrierte Reifenlager an die südöstliche 
Plangebietsgrenze auszulagern, da es aus brandschutztechnischen Gründen nur mit 
erhöhtem technischem Aufwand in das Zentralgebäude integriert werden kann. 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind an dieser Stelle Nebenflächen des Autohauses und 
grünordnerische Maßnahmen (M1 und M2) festgesetzt, so dass eine Änderung des 
Bebauungsplanes erforderlich ist. 

Auf Ebene der Landes- und Regionalplanung stehen dem Vorhaben keine konkurrierenden 
Raumnutzungen entgegenstehen. 

Die Neuordnung des Plangebietes erfolgt unter Wahrung der im rechtskräftig vorliegenden 
Bebauungsplan von 2005 getroffenen Festsetzungen. 

Zur gemäß BNatSchG vorgeschriebenen naturschutzfachlichen Vermeidung, Verminderung 
und Kompensation von Vorhabenswirkungen durch den Bebauungsplan ist festzustellen, 
dass ein Ausgleich gemäß § 1 a Abs. 3 letzter Satz BauGB nicht erforderlich ist, soweit die 
Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Die 
Eingriffe waren bereits durch den am 28.04.2005 vom Regierungspräsidium Leipzig 
genehmigten Bebauungsplan „Erweiterung Autohaus Lieske"" im dem mit der 1. Änderung 
vorgesehenen Umfang zulässig, ein Ausgleich ist demnach nicht erforderlich. 

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass der Eingriffs-/Ausgleich durch den rechtskräftigen 
Bebauungsplan von 2005 nachgewiesen wurde. Die geänderten baurechtlichen 
Festsetzungen im vorliegenden Planentwurf sind für den naturschutzfachlichen Eingriffs-
/Ausgleich nicht erheblich, da die von ihnen ausgehenden Wirkungen auf die natürlichen 
Schutzgüter und das Landschaftsbild nicht von denen des Bestandsplanes 2005 abweichen. 

Büro Knoblich Zschepplin, den 23.06.2011 

BÜRO KNOBLICH , ZSCHEPPLIN Seite 18 



Gemeinde Doberschütz „Erweiterung Autohaus Lieske - 1. Änderung" 
Breite Straße 17 vorhabenbezogener Bebauungsplan 
04838 Doberschütz Umweltbericht zur Satzung 06/2011 

Quellenverzeichnis 

Gesetze/Normen/Richtlinien 

BARTScHV (2009): Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
(Bundesartenschutzverordnung) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258 (896)), zuletzt 
geändert durch Art. 22 G vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542). 

BauGB (2011): Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. April 2011 
(BGBl. I S. 619) geändert worden ist. 

BBodSchV (2009): Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 
(BGBl. I S. 1554), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. 

S. 2585) geändert worden ist. 

BNaTScHG (2009): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542). 

KrW-/AbfG (2010): Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
- KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705), das zuletzt durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist. 

S,äcHsABG (2010): Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz vom 20. Mai 
1999 (SächsGVBI. S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 16 des G vom 15. . 
Dezember 2010 (SächsGVBI. S. 387,398). 

SÄCHsDSCHG (2008): Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Denkmalschutzgesetz) vom 3. März 1993 (Sächs. GVBI. S. 
229), § 3 geä. durch VO vom 17. Juli 2002 (SächsGV61. S. 229) und durch Artikel 6 
des G vom 29. Januar 2008 (SächsGVBI. S. 138, 146). 

SäcHsKonnABwVO (2008): Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG über die 
Behandlung von kommunalem Abwasser (Sächsische Kommunal-
abwasserverordnung -SächsKomAbwVO) i.d.F.d. Bek. vom 01. August 2008 
(SächsGVBI. S. 180). 

SäcHsLP~G (2010): Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen 
vom 11. Juni 2010 (SächsGVBI. S. 174). 

SäcHsNATScHG (2010): Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 
3. Juli 2007, zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 15.Dezember 2010 
(SächsGVBI. S. 387, 398). 

SÄCHsWG (2010): Sächsisches Wassergesetz (SächsWG), rechtsbereinigt mit Stand vom 
19. Oktober 2010, zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG vom 23. September 2010 
(SächsGVBI. S. 270). 

TA LäRnn (1998): 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 
(GmBI. 49(1998) Nr. 26 vom 28. August 1998 S. 503). 

UScHa~G (2009): Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden -
Umweltschadensgesetz vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666), das zuletzt durch Artikel 
14 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist. 

WHG (2009): Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts, Wasserhaushaltsgesetz vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das durch Artikel 12 des Gesetzes vom 11. August 2010 

BÜRO KNOBLICH , ZSCHEPPLIN Seite 19 



Gemeinde Doberschütz „Erweiterung Autohaus Lieske — 1. Änderung" 
Breite Straße 17 vorhabenbezogener Bebauungsplan 
04838 Doberschütz Umweltbericht zur Satzung 06/2011 

(BGBl. I S. 1163) geändert worden ist, Stand: Geändert durch Art. 12 G v. 11. August 
2010 1 1163. 

Internetquellen 

LFULG-1 (2010): Interaktive Karten zu den Themen Wasser, Natur- und Landschaftsschutz, 
potenzielle natürliche Vegetation im Freistaat Sachsen. Geo-Informationen des 
Sächsischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (LfUG). Im Internet unter: 
http://www.umwett.sachsen.de/umwelUindex.html -Letzter Abruf am 23. März 2010. 

REGIONALPLAN WESTSACHSEN (2008): beschlossen durch Satzung des Regionalen 
Planungsverbandes vom 23. Mai 2008, genehmigt durch das Sächsische 
Staatsministerium des Innern am 30. Juni 2008, in Kraft getreten mit der 
Bekanntmachung nach § 7 Abs. 4 SächsLPIG am 25. Juli 2008. Regionaler 
Planungsverband Westsachsen, Leipzig. Im Internet unter: http://www.rpv-
westsachsen.de 

SMI und RP LeiPziG (2010): RAPIS Raumplanungsinformationssystem für den 
Regierungsbezirk Leipzig. Im Internet unter: http://egov.rpl.sachsen.de/rapis_portal.-
html -letzter Abruf am 23.03 2011. 

BÜRO KNOBLICH , ZSCHEPPLIN Seite 20 


